
Wo bringen sich die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ein? 
 

Wo? Wer? Was muss ich wissen? 

 
Konferenz der 

FuGB 

 
Alle 

 
� Sitzung einmal monatlich im Semester 
� Vorsitz hat FuGB der Universität 

� FuGB des wissenschaftsstützenden Personals ist ständiges 
beratendes Mitglied 

� jede/r FuGB berichtet aus seinem Bereich 

� über aktuelle Gleichstellungsthemen und -maßnahmen wird beraten 
und abgestimmt 

 
Fakultätsrat 

(FR) 

 
FuGB der 

Fakultät 

 
� Sitzung einmal monatlich im Semester 

� FuGB der Fakultät ist stimmberechtigt und kann an den Beschlüssen 
des Fakultätsrats mitwirken 

� Stimmrecht kann auf Stellvertreter/in übertragen werden 
� Bericht der/des FuGB ist fester Top auf Agenda 
� FuGB ist berechtigt, Antrag für Tagesordnungspunkt zu stellen 

 
Berufungs- 

kommissionen 

 
 

FuGB der 
Fakul-
täten 

 
1. Phase: Einleitung des Berufungsverfahrens, Ausschreibung 

� Präsidium beschließt auf Vorschlag des FR den Ausschreibungstext (auf 
die Erhöhung des Anteils der Frauen in der Wissenschaft ist 
hinzuwirken) 

2. Phase: Berufungsausschuss (=BA) 

� BA bereitet Berufungsvorschlag der Universität vor 

� nicht öffentliche Tagungen des BA 

� FuGB der Fakultät stimmberechtigtes Mitglied; das Stimmrecht kann 
stets auf die Stellvertretung übertragen werden 

� FuGB der Fakultät kann FuGB der Universität jederzeit über den Stand 
informieren 

3. Phase: Probevorträge und Begutachtung 

� BA lädt geeignete Bewerber/innen zu hochschulöffentlichen 
Probevorträgen ein und bestimmt mind. zwei externe Gutachter, 
ohne Beziehung zu den Bewerber/innen 

� Gutachter sollen eine Reihung der Bewerber/innen auf Grundlage der 
Ausschreibungskriterien vornehmen 

4. Phase: Berufungsvorschlag 

� FuGB der Fakultät kann (= soll) eine Stellungnahme abgeben 

=> zu beachten: aus der Stellungnahme muss eine Bewertung 
hervorgehen, ob das Verfahren mit Blick auf die Behandlung von 
Bewerbern/Bewerberinnen zu beanstanden ist 

� nach Vorliegen und unter Würdigung der eingeholten Gutachten und 
Stellungnahmen: Beschluss des Berufungsvorschlags durch BA 

=> soll drei Namen enthalten und auf die fachliche, pädagogische und 
persönliche Eignung eingehen, diese vergleichend würdigen und die 
vorgeschlagene Reihung begründen 

 

� Stellungnahme FR, Zustimmung Senat, Beschluss des Präsidiums 



 

  
5. Phase: Unterrichtung, Stellungnahmen und Entscheidung 
� Präsidium teilt den Berufungsvorschlag dem Stiftungsrat mit, deren 

Vorsitzende/r darüber entscheidet 

WICHTIG: 
An Sitzungen mit Beschlussfassung des BA hat der/die FuGB bzw. ihre 
Stellvertretung bzw. die/der FuGB der Universität bzw. ihre Stellvertretung 
teilzunehmen. Abwesenheit ist nur aus wichtigem Grund zulässig; dann 
sollte eine Stimmrechtsübertragung an ein anderes Mitglied der BA in 
Erwägung gezogen werden. 

 

Studentischer 

Konvent 

 
FuGB des 
stud. 
Konvents 

 
- Sitzung einmal im Monat 
- Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Ehe und Familie (ZFG) 

sowie dem geplanten Familienzentrum 

 
Senat 

 
FuGB der 
Universität 

 
- FuGB der Universität ist stimmberechtigt und kann an den 

Beschlüssen des Senats mitwirken 
- FuGB der Universität ist gleichzeitig Mitglied in allen Ausschüssen 

des Senats 
- Stimmrecht kann auf Stellvertreter/in übertragen werden 

 
Hochschulrat 

 
FuGB der 
Universität 

 
- FuGB der Universität ist beratendes Mitglied ohne Stimmrecht 

 
Zentralinstitut 

für Ehe und 

Familie 

 
FuGB der 
Universität 

 
- FuGB der Universität ist Mitglied der Projektgruppe des ZFG 
- Wirkt beratend und stimmberechtigt mit 

 
 

 


